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Sabbatical in Neuseeland – Visa & Besipiele 
 

 

Je nach Zusammensetzung Ihres Sabbaticals brauchen Sie für Einreise und 

Aufenthalt in Neuseeland ein passendes Visum: 

 

3-monatiges Besuchervisum 

Deutsche und Österreichische Staatsbürger können ohne vorherige 

Beantragung bei Einreise ein drei-monatiges Touristenvisum erhalten.  

 

Voraussetzungen:  

 Reisepass, der nach geplanten Abreisedatum aus Neuseeland noch 

mindestens drei Monate gültig ist  

 Flugticket oder Bestätigung der Fluggesellschaft/Reiseagentur mit einem 

Weiterreise-Datum innerhalb der drei Monate Aufenthalt in Neuseeland 

 Nachweis finanzieller Mittel (Bestätigung der Bank): NZ$1000 pro Monat 

Aufenthalt in Neuseeland bzw. NZ$ 400 pro Person wenn die Unterkunft 

für den Aufenthalt in Neuseeland bereits komplett gebucht wurde und 

ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden kann. Als Nachweis 

finanzieller Mittel gelten Bargeld, Reiseschecks, Kontoauszüge und 

gängige Kreditkarten mit entsprechendem Guthaben. 

 

Mit diesem Visum ist es möglich: 

 Einen oder mehrere Weiterbildungskurse zu besuchen, z.B. einen 

Sprachkurs, Tauchkurs oder Segelschein 

 Freiwillige Arbeit zu leisten, z.B. in einem Nationalpark oder in einer 

sozialen Einrichtung 

 In Neuseeland beliebig herumzureisen 

 

9-monatiges bzw. 12-monatiges Besuchervisum 

Wer sich länger als 3 Monate in Neuseeland aufhalten möchte, kann bei der 

zuständigen neuseeländischen Botschaft ein bis zu 9-monatiges Besuchervisum 

beantragen. Man kann später in Neuseeland eine Verlängerung um 3 weitere 

Monate beantragen. 

 

Voraussetzungen: 

Zur Beantragung des Visums gelten die gleichen Voraussetzungen wie oben. Es 

fällt zusätzlich eine Visumsgebühr an. Deutsche und Österreichische 

Staatsbürger können den Visumsantrag zur neuseeländischen Botschaft in 

Berlin, Schweizer Staatsbürger zur neuseeländischen Botschaft in Genf schicken. 

 

Auch mit diesem Visum ist es möglich: 

 Einen oder mehrere Weiterbildungskurse zu besuchen, wie z.B. einen 

Sprachkurs, Tauchkurs, Segelschein 

 Freiwillige Arbeit zu leisten, z.B. in einem Nationalpark oder in einer 

sozialen Einrichtung 

 In Neuseeland beliebig herumzureisen 
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Studentenvisum 

Wenn Sie vorhaben, für mehr als drei Monate eine Universität oder einen 

Weiterbildungskurs (z.B. Sprachkurs) in Neuseeland zu besuchen, benötigen Sie 

ein Studentenvisum. Für den Fall, dass Sie nach Beendigung des Kurses länger in 

Neusseland bleiben möchten, können Sie im Anschluss in Neuseeland ein 

Besuchervisum beantragen. 

 

Voraussetzungen: 

Folgende Unterlagen müssen bei der neuseeländischen Botschaft in Berlin 

(Deutsche und Österreicher) bzw. in Genf (Schweizer) eingereicht werden:  

 komplett ausgefüllter Antrag auf ein Studentenvisum 

 definitive Zusage über einen Platz an einer neuseeländischen 

Bildungseinrichtung  

 Nachweis über die Zahlung der Kursgebühren 

 Nachweis einer Unterkunft 

 Nachweis von Geldmitteln zur Finanzierung des Aufenthaltes 

 Nachweis eines gültigen und bezahlten Flugtickets inklusive des 

Nachweises über die Rück- oder Weiterreise 

 als "Einschreiben" frankierter,  A5 Rückumschlag  

 Reisepass im Original 

 Passbild 

 Visum-Antragsgebühr von €110 

 ärztliches Gesundheitszeugnis bei einem Studienaufenthalt von mehr als 

12 Monaten 

 polizeiliches Führungszeugnis bei einem Neuseeland Aufenthalt von 

mehr als 24 Monaten 

 

Detaillierte Infos unter: 

http://www.nzembassy.com/de/deutschland/reisen-nach-

neuseeland/studieren-neuseeland/beantragung-eines-studentenvisums-

infoblatt 

 

Working Holiday Visum 

Wer zwischen 18 und 30 Jahren alt und Deutscher Staatsbürger ist, kann sein 

Sabbatical in Neuseeland auch auf Basis des Working Holiday Visums 

planen: Das Working Holiday Visum Neuseeland ist ab dem Tag der Einreise 12 

Monate gültig, jedoch ist innerhalb dieses Jahres eine mehrfache Ein- u. 

Ausreise möglich. Die Ausstellung des Visums erfolgt nur einmal im Leben. 

  

Voraussetzungen: 

 Antragsstellung (online) und Bezahlung der Visumsgebühr 

 Deutscher Reisepass, der bei Beantragung des Workiong Holiday Visums 

noch mindestens drei Monate über das geplante Abreisedatum aus 

Neuseeland gültig sein muss  

 Nachweis von finanziellen Mitteln in Höhe von 4.200,- NZ-Dollar (ca. 

2.700,- Euro) bei Einreise 

 Nachweis eines Rückflugtickets 

 

Mit diesem Visum ist die Teilnahme an allen Auszeit Neuseeland-Modulen, auch 

in beliebiger Kombination, möglich! 

http://www.nzembassy.com/de/deutschland/reisen-nach-neuseeland/studieren-neuseeland/beantragung-eines-studentenvisums-infoblatt
http://www.nzembassy.com/de/deutschland/reisen-nach-neuseeland/studieren-neuseeland/beantragung-eines-studentenvisums-infoblatt
http://www.nzembassy.com/de/deutschland/reisen-nach-neuseeland/studieren-neuseeland/beantragung-eines-studentenvisums-infoblatt
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Beispiele für ein Sabbatical in Neuseeland: 

 

1. Mit einem 3-monatigen Besuchervisum: 

 6 Wochen Business English Sprachkurs (Unterbringung und 

Verpflegung in einer Gastfamilie) 

 2 Wochen freiwillige Arbeit in einem der 14 Nationalparks 

(Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie) 

 4 Wochen Neuseelandrundreise 

 

2. Mit einem 9-monatigen Besuchervisum:  

 12 Wochen Cambridge FCE Sprachkurs mit Zertifikatsabschluss 

(Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie) 

 8 Wochen freiwillige Arbeit in einer sozialen Einrichtung 

(Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie) 

 2 wöchiger Tauchkurs mit Zertifikatsabschluss 

 4 Wochen Neuseelandrundreise 

 

3. Mit einem Studentenvisum: 

 4 Wochen General English Sprachkurs an einer renommierten 

Sprachschule (Unterbringung und Verpflegung in einer 

Gastfamilie) 

 52 Wochen Kurs zur Erlangung eines Diploms in Aromatherapie 

 in den Ferien Neuseelandrundreise 

 

4. Mit einem Working Holiday Visum:  

 3 Wochen General English Sprachkurs zur Auffrischung der 

Sprachkenntnisse (Unterbringung und Verpflegung in einer 

Gastfamilie) 

 16 Wochen Praktikum an einer Grundschule (Unterbringung und 

Verpflegung in einer Gastfamilie) 

 8 Wochen Neuseelandrundreise 

 3 Wochen WWOOFing auf einer Obstplantage 

 

 


